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Bekanntmachung zur Änderung der Bekanntmachung  
über die Zuständigkeiten nach der Handwerksordnung 

Vom 18. August 2020 

Der Senat bestimmt: 

Artikel 1 

Die Bekanntmachung über die Zuständigkeiten nach der Handwerksordnung vom 
8. März 1976 (Brem.ABl. S. 127 ― 712-a-4), die zuletzt durch Artikel 2 der Bekannt-
machung vom 28. Februar 2017 (Brem.ABl. S. 199) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „§ 38 Absatz 1 Satz 2,“ die 
Wörter „§ 42f Absatz 3 Satz 1,“ eingefügt.  

b) In Absatz 3 werden die Wörter „Die Senatorin für Finanzen“ durch die Wörter 
„Der Senator für Finanzen“ und die Wörter „§ 34 Absatz 7 Satz 2“ durch die 
Wörter „§ 37 Absatz 9 Satz 2“ ersetzt.  

2. In § 1 Absatz 1 und 2 sowie in § 3 werden jeweils die Wörter „Der Senator für 
Wirtschaft, Arbeit und Häfen“ durch die Wörter „Die Senatorin für Wirtschaft, 
Arbeit und Europa“ ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Bekanntmachung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 

Beschlossen, Bremen den 18. August 2020 

Der Senat 
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